
 

1Aufgrund von möglichen laufenden Verhandlungen können Beträge der Kranken-/Pflegekassen, Sozialämtern                                                                                                  
oder anderen Ämtern und Institutionen abweichen und sind daher ohne Gewähr. Bitte informieren sie sich bei der zuständigen Stelle. 

Stand 01.01.2026 

Pflegesätze Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege ab 01.01.2026 kalendertäglich 

Der tägliche Eigenanteil beträgt 45,10 € bzw. incl. Investitionskosten 64,73 €. 

Die täglichen Pflegekosten, die Ausbildungsumlagen, sowie der tägliche Betreuungssatz werden mit der entsprechenden Krankenkasse abgerechnet 
(jährliches Budget: Kurzzeitpflege = 1.854,00 €1, Verhinderungspflege = 1.685,00€1) oder privat in Rechnung gestellt. 

2Die Investitionskosten werden dann von der Stadt Münster übernommen, wenn der Gast eine Pflegeeinstufung nachweisen kann und seinen Wohnsitz im Kreis 
Münster hat. 

Mit der Privatabrechnung kann der Gast bei seiner Pflegekasse den „Entlastungsbetrag“ in Höhe von einmalig 131,00€1 beantragen.  

Bei einem Krankenhausaufenthalt während der Kurzzeitpflege werden die abwesenden Tage privat in Rechnung gestellt.  

  Beide Beträge werden vom 
Kurzzeitpflegebudget abgerechnet 
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Pflegegrad  Tägliche 
Pflegeleistung 

Ausbildungsumlage 
§12  

Betreuungs-
satz nach 

§42 
 Investitions-

Kosten  Unterkunft Verpflegung 

1  72,93 € 5,68 €  7,41 €  19,63€  25,48 € 19,62 € 

           

2  93,50 € 5,68 €  7,41 €  19,63€  25,48 € 19,62 € 
           

3  110,39 € 5,68 €  7,41 €  19,63€  25,48 € 19,62 € 
           

4  128,01 € 5,68 €  7,41 €  19,63€  25,48 € 19,62 € 
           

5  135,94 € 5,68 €  7,41 €  19,63€  25,48 € 19,62 € 

           


